Gestattungsvertrag

zwischen

[Name Grundstiickseigentiimer*in]
[Adresse Grundstiickseigentiimer*in]

- im Folgenden ,Eigentiimerin® genannt -

und

[Name des*der Nutzungsberechtigten]
[Adresse des*der Nutzungsberechtigten]

- im Folgenden ,,Nutzungsberechtigte” genannt -

wird folgender Gestattungsvertrag geschlossen:

Praambel

Das Projekt [Name des Projekts] (im Folgenden [Projektname] genannt) wird auf dem Gelande
der ehemaligen [Beschreibung des Gelandes, z. B.: ,Industrieanlage®, ,,Textilfabrik“ 0. a.] in
[Name von Stadt und Ortsteil] fiir die Menschen, die im Umfeld leben, arbeiten und/oder die
dort ansassigen Schulen und Einrichtungen besuchen, zu [Beschreibung der Umnutzung, z. B.:
»einer Freiflache®, ,,einer Gemeinwohlfliche mit 6ffentlicher Nutzung®] entwickelt.

Die Freiflichen werden durch die Eigentiimerin [z. B. Name der Stadt] als eine &ffentliche Ein-
richtung gewidmet. Neben den Freiflichen werden [Beschreibung zusdatzlicher Anlagen, z. B.:
»rerrassen®, ,,Spielplatze“] angelegt.

§1 Vertragsgegenstand

(1) Die Eigentiimerin gestattet der Nutzungsberechtigten, das Grundstiick [Adresse oder
genaue Bezeichnung des Grundstiicks], Gemarkung [Gemarkungsname], Flur [Flurnum-
mer], Flurstiick [Flurstiicksnummer], nach MaBgabe dieses Vertrages fiir folgende Zwe-
cke zu nutzen:

[Beschreibung der Nutzung, z. B.: ,,Nutzung der in Anlage 1 dargestellten Flachen®, ,,Er-
richtung eines Gartens®, ,,Nutzung fiir Veranstaltungen®].

Dieses Musterdokument wurde erstellt fiir www.gemeinwohl-bauen-praktisch.de Seite 1von 5





Dies ist ein Muster. Die Plattform Gemeinwohl bauen praktisch bietet keine Beratungs- oder Rechtsdienstleistungen an. Ein Gestattungsvertrag regelt die Nutzung eines Grundstücks zugunsten eines Dritten, wenn zum Beispiel eine öffentliche Grünfläche im Rahmen eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes anders genutzt oder mit temporären oder langfristigen Bauten überbaut werden soll. Für die Bebauung ist zusätzlich eine Baugenehmigung erforderlich, sofern die geltende Landesbauordnung dies vorsieht.



Sofern parallel zu diesem Gestattungsvertrag eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen wird, kann dies erwähnt werden: „Gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der Gesellschaft oder Stiftung vom [Datum], haben sich die Stadt und die Gesellschaft verpflichtet, für die Gestattung, Nutzung, Bewirtschaftung und Pflege des Projektes [Name] eine gesonderte Vereinbarung zu schließen, die zum Ziel hat: die öffentliche Zugänglichkeit und Nutzung des Projektes [Name] sicherzustellen; den Betrieb, die Verkehrssicherungspflicht und die Instandhaltung zu regeln; die Betriebs- und Unterhaltungskosten zu regeln; die [Beschreibung besonderer Zugänglichkeit, z.B. barrierefreien Zugang] zu gewährleisten.“



Sofern der Umbau im Rahmen einer Fördermaßnahme stattfindet, kann folgendermaßen darauf hingewiesen werden: „Das Projekt wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms Sozialer Zusammenhalt mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Die Zweckbindungsdauer für das Projekt beträgt gemäß Förderrichtlinien [Nummer], [Abs.], [Name der Förderrichtlinie], [Anzahl Jahre] und beginnt mit Fertigstellung des Projektes.“

https://gemeinwohl-bauen-praktisch.de

(2)

(3)

(4)

(5)

§2

(2)

(3)

§3

()

(2)

(3)

Das Nutzungsrecht wird ab Rechtswirksamkeit dieses Vertrages auf unbestimmte Zeit
unentgeltlich eingerdaumt.

Die Ubertragung des Nutzungsrechts sowie wesentliche Anderungen der Nutzung be-
diirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Eigentiimerin.

Die Eigentumsverhiltnisse hieran gliedern sich wie folgt: [Auflistung der Eigentums-
verhdltnisse, z. B.: ,,Die Stadt ist Eigentiimerin des Grundstiicks Gemarkung [Name der
Gemarkung], Flur [Flurnummer], Flurstiick [Flurstiicknummer], [Anzahl Quadratme-
ter] m2. Der Anteil des genannten stadtischen Flurstiicks fiir die Nutzung betragt circa
[Anzahl Quadratmeter] m2.]

Der Zustand der Flache ist den Vertragsparteien bekannt. Die Eigentlimerin versichert
hiermit, dass ihr keine sachlichen und rechtlichen Mangel auf der Freifliche bekannt
sind, die einer Verwirklichung des Nutzungszwecks entgegenstehen. Eine gesonderte
Ubergabe und Protokollierung des Zustandes findet nicht statt.

Kiindigung

Der Vertrag kann mit einer Frist von [Anzahl der Monate, z. B.: ,,drei“] Monaten zum
Jahresende gekiindigt werden.

Die Eigentiimerin und die Nutzungsberechtigte werden in regelmaBigem Abstand [z. B.:
»alle zwei Jahre®] die Nutzung und deren Fortsetzung evaluieren. Sollte es erforderlich
sein, dass die Nutzung eingeschrankt oder vor Ablauf des Gestattungszeitraums been-
det werden muss, besteht gegen die Eigentiimerin kein Anspruch auf Entschadigung.
Die Eigentiimerin und die Nutzungsberechtigte werden sich in diesem Fall um eine ein-
vernehmliche Losung bemiihen.

Im Falle der Kiindigung des Vertrages besteht kein Anspruch auf Entschadigung durch
die Eigentiimerin.

Genehmigungen, technische Abstimmungen, Auflagen

Die Gestattung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt und ersetzt nicht die nach
anderen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse, die die Nut-
zungsberechtigte auf eigene Kosten einzuholen hat.

Die Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Nutzung so auszufiihren und zu unterhal-
ten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten
Regeln der Technik entspricht.

Wahrend der Nutzung liegen die Verkehrssicherungspflicht und Grundstiickseigentii-
merhaftung bei der Nutzungsberechtigten.
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Nutzungen können auch temporär gestattet werden, z. B.: „Die Gestattung wird zunächst bis zum [Datum] geschlossen; sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr.“ Temporäre Nutzungen können verlängert werden.



Sofern dies in einem Erbbaurechts- und Kaufvertrag geregelt ist, können auch per Erbbaurechts- und Kaufvertrag übertragene Grundstücke per Nutzungsgestattung an einen Dritten zur Nutzung überlassen werden. Es ist auch möglich, einen Gestattungsvertrag über mehrere Grundstücke abzuschließen, um eine größere, zusammenhängende Fläche zu nutzen.



Eine zusätzliche Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung ist sinnvoll, sofern größere Bauvorhaben geplant sind, die von Genehmigungen abhängen. Zum Beispiel: „Die Eigentümerin ist insbesondere zu einer außerordentlichen Kündigung dieser Vereinbarung berechtigt, wenn die Fertigstellung entsprechend dem Entwurfsplan nicht innerhalb von 24 Monaten nach Nutzungsbeginn erfolgt. Die außerordentliche Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist erst wirksam mit dem Zugang bei der Erklärungsempfängerin. Sie ist nur zulässig, nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist von einem Monat. Die Abhilfeaufforderung hat ebenso schriftlich zu erfolgen.“ 

Ebenso kann vereinbart werden, dass entstandene Kosten oder zurück zu zahlender Fördergelder im Falle einer außerordentlichen Kündigung ersetzt werden müssen.



Ist eine größere Baumaßnahme, zum Beispiel die Errichtung eines neuen Parks, geplant, so ergibt sich hier größerer Aufwand. Beispielsweise kann ein Umbau auf Grundlage einer vorliegenden Entwurfsplanung vertraglich verabredet werden oder die Verantwortung für die Umwidmung zu einer öffentlichen Fläche der Nutzungsberechtigten auferlegt werden.



Hier können weitere Besonderheiten im Umgang mit der Fläche beschrieben werden, zum Beispiel wenn bestimmte Einbauten zur Wahrung der Sicherungspflichten vorgenommen werden müssen.
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[Mogliche Regelung zur Eintragung einer Dienstbarkeit, z. B.: ,,Zur Sicherung des Nut-
zungszwecks verpflichtet sich die Eigentlimerin, eine beschrankte personliche Dienst-
barkeit zulasten ihres oben bezeichneten Grundstiicks und zugunsten der Nutzungs-
berechtigten in das Grundbuch eintragen zu lassen. Die dafiir anfallenden Kosten und
Gebiihren tragen die Parteien dieser Vereinbarung je zur Halfte.“]

[Weitere mogliche Beispiele von Nutzungsbestimmungen:]

(1) Esdiirfen keine Maschinen, Treibstoffe oder Gase auf der Griinflache gelagert wer-
den. Die Griinfliche darf mit Kraftfahrzeugen weder befahren noch beparkt wer-
den.

(2) Baume und Vegetationsflachen sind vor Beschadigung zu schiitzen.

(3) Fiir die Pflanzung von Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Gemiise und Krdutern, die
fiir den Verzehr vorgesehen sind, sind Hochbeete zu verwenden.

(4) Nach Beendigung der Nutzung ist eine gemeinsame Begehung und Abnahme der
in Anspruch genommenen Griinflichen durchzufiihren.

(5) Sollte gegen die oben genannten Auflagen durch die Nutzungsberechtigte oder an
der Nutzung Beteiligte verstoBen werden, wird das Recht vorbehalten, die weitere
Nutzung zu untersagen.

Unterhaltung, Instandhaltung, Wartung

Die Unterhaltung, Instandhaltung, Wartung und die Verkehrssicherungspflichten auf
der Flache erfolgen durch und auf Kosten der Eigentiimerin. Dies beinhaltet die regel-
maBige Reinigung der Park- und Wegeflachen sowie die turnusmaBige Leerung der Pa-
pierkoérbe und die Instandhaltung und Wartung der Einrichtungsgegenstdande (zum Bei-
spiel Binke, Papierkdrbe, Geldnder von Treppenanlagen). Uber notwendige verkehrs-
sicherungspflichtige MaBnahmen wird die Nutzungsberechtigte mit einem 14-tdgigen
Vorlauf informiert. Gleiches gilt fiir die notwendigen verkehrssicherungspflichtigen
MaBnahmen (inklusive Obstbaumschnitt) an den Baumen.

Die Eigentiimerin sichert den Winterdienst auf den Wegflachen nach der geltenden
StraBenreinigungs- und Gebiihrenordnung.

Die Kosten fiir die 6ffentliche Beleuchtung einschlieBlich der Wartung tragt die Eigentii-
merin.

Haftung
Die Nutzungsberechtigte stellt die Eigentiimerin und deren Bedienstete von allen An-
spriichen Dritter frei, die sich aus der Nutzung ergeben.

Die gegenseitige Haftung richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen.
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Weitere Auflagen sind denkbar und – gerade bei der Nutzung von Grünflächen – üblich. Weitere übliche Regelungen und Auflagen betreffen zum Beispiel die Aufsichtspflicht, Nachtruhe, Lärm und Grünpflege.



Weitere Regelungen sind üblich, sofern eine Baumaßnahme auf der überlassenen Fläche geplant ist und zum Beispiel Straßenbauarbeiten anstehen. Dann sollten die planenden Landschaftsarchitekt*innen oder Architekt*innen hinzu gezogen werden, um die Erfüllung aller Auflagen in Planung und Durchführung zu berücksichtigen.
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Vertragsende

Bei Beendigung des Vertragsverhdltnisses ist die Nutzungsberechtigte verpflichtet, alle
auf dem Grundstiick vorgenommenen Einrichtungen auf eigene Kosten zu entfernen und
das Grundstiick ordnungsgemaB wiederherzustellen.

Es erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Das Ergebnis der Abnahme wird in einem Uber-
gabeprotokoll, welches von beiden Parteien zu unterzeichnen ist, schriftlich festgehal-
ten.

Rechtsnachfolge

Die Nutzungsberechtigte verpflichtet sich, die sich aus diesem Vertrag ergebenden Ver-
pflichtungen auf etwaige Rechtsnachfolger*innen zu libertragen und diese wiederum in
der gleichen Weise mit der Weiteriibertragungsverpflichtung zu verpflichten.

Die Ubertragung bedarf der Schriftform.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erginzungen dieses Vertrags bediirfen der Schriftform.
Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der
tbrigen Bestimmungen dadurch nicht beriihrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine dem wirtschaftlichen Zweck méglichst nahekommende Bestimmung zu ersetzen.

Eigentiimerin und Nutzungsberechtigte betreiben die Nutzung der Flache einvernehm-
lich. Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Interessendivergenzen und Ahnliches wer-
den durch die jeweiligen Vertragsparteien bei Bedarf auch mit externer Mediation oder
Moderation im Sinne eines projektférdernden Ergebnisses beigelegt. Die Kosten fiir ex-
terne Moderation und Mediation werden hilftig getragen.

[Ort], [Datum]
[Unterschrift und Name] [Unterschrift und Name]
[Eigentiimer*in bzw. Vertreter*in] [des*der Nutzungsberechtigte*r bzw. Vertreter*in]
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Hier können weitere Akteur*innen genannt werden, die informiert werden müssen, sofern sich eine Rechtsnachfolge ergibt, zum Beispiel bestimmte Behörden.



Sofern eine Bindung an Förderzeiträume besteht, kann dies an dieser Stelle erneut aufgeführt werden, zum Beispiel „Die Vertragsparteien sichern diese Nutzung mindestens für die vom Fördergeber vorgegebene Zeit der Zweckbindung zu.“



Diese Bestimmung zur externen Mediation ist kein unbedingter Vertragsbestandteil. Wir erachten dieses Vorgehen aber als sehr zielführend im Sinne des größten Gemeinwohl-Effekts.
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Anlagen
— [z. B.: ,Anlage 1: Lageplan®]

— [ggf. weitere Anlagen auflisten, z. B. Bilder oder weitere Planzeichnungen der iiberlas-
senen Flache]
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